
Vollmacht1) 
 
Hiermit wird 

 
 

LENTZKE, GIENANTH & PARTNER, 
Rechtsanwälte / Steuerberater 
Isabellastr. 17, 80798 München 

  
 Bevollmächtigter 

 
Vollmacht erteilt: 
 

1. Zur Vertretung in allen Steuerangelegenheiten vor den dafür zuständigen Behörden und Gerichten. 
2. Zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen in Steuerangelegenheiten. 
3. Zur Stellung von Anträgen sowie zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln. 
4. Zur Leistung rechtsverbindlicher Unterschriften. 
5. Zur Erteilung von Untervollmachten. 

Alle Verwaltungsakte, insbesondere Steuerbescheide, gerichtliche Verfügungen und Urteile, sind ausschließlich an 
den Bevollmächtigten zu bewirken. Dies gilt auch, wenn Zustellungen an die Partei unmittelbar zulässig sind oder im 
Rahmen einer förmlichen Zustellung erfolgen. 

□ Darüber hinausgehende Mitteilungen wie beispielsweise Mahnungen sind dem Vollmachtgeber zuzustellen.2) 

Diese Vollmacht gilt bis zu Ihrem Widerruf. 
 
 
   , den     

 
 
                 (Unterschrift – ggf. Stempel) 
    

1)    Für jeden Ehepartner bitte eine gesonderte Vollmacht zeichnen; dies gilt auch bei der Bevollmächtigung durch volljährige Kinder. 

2)    Ggf. bitte ankreuzen . 

  

Mandant   

Finanzamt  

Steuer-Nr.  


